Aufgabe Nr. 11:

Willenserklärung – 5 Punkte

Klären Sie, ob es sich bei den folgenden „Angeboten“ um rechtlich bindende Willenserklärungen handelt:

a) persönliches Schreiben an einen Kunden auf dessen Anfrage hin;

b) Postwurfsendung an alle Haushalte;

c) Darstellung von Gebrauchtwagen durch einen Anbieter im Internet; 

d) Zeitungsannonce in einer Fachzeitschrift;

e) Persönliches Schreiben an einen Kunden mit dem Vermerk „freibleibend“.

Aufgabe Nr. 12: (5 Punkte)

a) Erklären sie unter Nennung der Rechtsform, warum es bei der Abgabe einer Willenserklärung unter Abwesenden wichtig ist, deren Zugang zu beweisen.












2 P

b) Beschreiben Sie eine sinnvolle Möglichkeit, wie Sie sicherstellen können, dass ein Mitarbeiter, der sich derzeit nicht im Betrieb befindet eine Kündigung, die in vier Tagen bei ihm eingetroffen sein muss, auch tatsächlich rechtzeitig erhält.













3 P

Lösungshinweise zu Aufgabe Nr. 11

zu a) ja

zu b) nein

zu c) nein

zu d) nein

zu e) nein

Je 1 Punkt, maximal 5 Punkte

Lösungsvorschlag zu Aufgabe Nr. 12:

a) Gem. § 130 BGB (1 P.) wird die Willenserklärung erst durch den Zugang wirksam (1 P.)

b) Einwurfeinschreiben (1 P.)

Hier wirft der Briefträger den Brief, falls der Adressat nicht zu Hause ist in den Briefkasten. Damit gilt er als zugegangen.

Zustellung durch Vermittlung eines Gerichtsvollziehers nach den Vorschriften der ZPO.

Einwurf durch Boten:

Bote händigt den Brief persönlich aus und lässt sich den Empfang quittieren oder wirft den Brief unter Beisein eines Zeugen in den Briefkasten.

je Nennung 1 Punkt, je Beschreibung 2 Punkte

Hinweis:

Das „einfache“ Einschreiben ist keine Lösung, da der Empfänger dieses möglicherweise wegen Abwesenheit nicht erhält und/oder nicht bei der Post abholt, somit ist die Willenserklärung nicht zugegangen.
